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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ferienplätze (AGB) 
 

1. Verantwortlichkeit 

Das Tierheim Strubeli übernimmt keine Haftung für Krankheiten und/oder Unfälle des Tieres 

sowie für Schäden, die durch das Tier verursacht werden. Für solche Fälle haftet der 

Eigentümer. Im Falle eines Unfalls oder einer Erkrankung erklärt sich der Eigentümer damit 

einverstanden, dass das Tier durch den Tierarzt des Tierheims behandelt wird. Die 

entstehenden Kosten trägt der Eigentümer. 

2. Nötige Impfungen und Parasitenvorbeugung (Hunde, Katzen und Kaninchen) 

Hunde und Katzen müssen für die Aufnahme im Tierheim Strubeli über einen gültigen 

Impfschutz (inkl. Grundimmunisierung) verfügen. Sollte das Tier nicht oder unzureichend 

geimpft sein, behalten wir uns vor, die notwendigen Impfungen zum Schutz des eigenen 

Tieres sowie der anderen Tierheimbewohner nachzuholen, oder die Aufnahme abzulehnen. 

Die Kosten für die Impfungen trägt der Eigentümer. 

Kaninchen müssen mindestens eine Woche vor dem Eintritt ins Tierheim gegen RHD 

(Chinaseuche) geimpft worden sein. Der Impfschutz ist anschliessend für die Dauer von 

einem Jahr gültig. Ungeimpfte Kaninchen können nicht aufgenommen werden. 

Der Impfpass des jeweiligen Tieres (Katze, Hund oder Kaninchen) ist bei jedem Check-in 

unaufgefordert vorzulegen. Ohne gültigen Impfnachweis kann keine Aufnahme erfolgen. 

Verbindliches Impfschema: https://www.strubeli.ch/wp-content/uploads/2025/12/strubeli-

11-25-Impfungen.pdf 

Für alle Katzen ist ein negativer Test auf Leukose (FeLV) und FIV erforderlich. 

Alle Hunde und Katzen müssen regelmässig entwurmt, sowie aktuell gegen Ektoparasiten 

behandelt sein. Auf Wunsch kann das Tierheim Strubeli diese Behandlungen beim Eintritt 

durchführen. Die Behandlung gegen Ektoparasiten darf – abhängig vom verwendeten 

Präparat – nicht länger als ein bis drei Monate zurückliegen. 

3. Kastration 

Alle Katzen (weiblich und männlich) ab einem Alter von 6 Monaten müssen kastriert sein. 

Männliche Hunde ab 8 Monaten müssen für die Gruppenhaltung kastriert sein. Unkastrierte 

Rüden können nur in Einzelhaltung aufgenommen werden. Unkastrierte weibliche Hunde 

über 8 Monate können nicht aufgenommen werden. 

https://www.strubeli.ch/wp-content/uploads/2025/12/strubeli-11-25-Impfungen.pdf
https://www.strubeli.ch/wp-content/uploads/2025/12/strubeli-11-25-Impfungen.pdf
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4. Stornierung, Anpassung Buchung, Check-in und Check-out 

Buchungen können bis 14 Tage vor Beginn der Pension kostenfrei angepasst oder storniert 

werden. Bei Anpassungen oder Stornierungen 14 bis 8 Tage vor Eintritt werden 50 %, bei 

weniger als 8 Tagen 100 % der Pensionskosten verrechnet. Bei vorzeitiger Abholung oder 

verspäteter Anreise des Tieres bleibt der gesamte vereinbarte Pensionspreis geschuldet. Ein- 

und Austrittstage werden branchenüblich jeweils als ganze Tage berechnet. 

Die Bezahlung des Pensionspreises erfolgt bei Abholung des Tieres und ist vor Ort in bar zu 

entrichten. 

Buchungen sowie deren Anpassungen oder Stornierungen werden ausschliesslich in 

schriftlicher Form (per E-Mail oder über das Kontaktformular) entgegengenommen und 

gelten als verbindlich. 

Die Annahme von Ferientieren erfolgt von Montag bis Samstag (ausgenommen Feiertage) 

jeweils von 11:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 17:00 Uhr. Hunde und Katzen, die für die 

Gruppenhaltung angemeldet sind, sind nach Möglichkeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr oder 

um 14:00 Uhr zu bringen, damit eine angemessene Beobachtung der Gruppendynamik 

gewährleistet werden kann. 

An Sonn- und Feiertagen finden keine Ein- oder Austritte statt. 

 

5. Nichtabholung des Tieres 

Wird das Tier nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem vereinbarten Abholtermin 

abgeholt, geht das Eigentum am Tier ohne weitere Mitteilung auf das Tierheim Strubeli über. 

Bis dahin entstandene Kosten, insbesondere für Pension und tierärztliche Behandlungen, 

trägt der bisherige Eigentümer vollständig. 

 

Mit der Buchung erkennt der Eigentümer bzw. dessen bevollmächtigter Vertreter diese 

AGB verbindlich an. 

 


